
Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 22.12.2021 um 19:30 Uhr, im 
Bürgersaal, Dreilindenweg 3, 75446 Wiernsheim statt. 

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil

1 Bürgerfragestunde

2 Beitritt im Biotopenverbund 2021/047

3 Änderung des Redaktionsstatut für das Amtsblatt 2021/036

4 Feuerwehr Wiernsheim, Abteilung Iptingen
- Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeug (LF10)

2021/039

5 Feuerwehr Wiernsheim, Abteilung Wiernsheim
- Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (MTW)

2021/040

6 Angebot zur Durchführung eines Vergabeverfahrens „Sanierung und 
Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiernsheim-Iptingen"

2021/050

7 Vergabe Jahresauftrag Tiefbau 2022
Erd-, Rohrlege- und Straßenbauarbeiten für Reparaturen

2021/043

8 Bevorratungsbeschluss Gebühren-Kalkulation Schmutzwasserbeseiti-
gung / Niederschlagswasserbeseitigung

2021/045

9 Annahme von Spenden durch die Gemeinde 2021/042

10 Verschiedenes

11 Information der Verwaltung

12 Anfragen der Gemeinderäte

gez.
Karlheinz Oehler
Bürgermeister



2021/047
Beschlussvorlage
öffentlich

Haupt- und Personalamt
Christoph Huber

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Beitritt im Biotopenverbund

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Wiernsheim wird Mitglied im Biotopenverbund

Finanzielle Auswirkungen

Sachverhalt

Auf Antrag der Gemeinderäte Flattich, Sadler-Glos, Bäuerle und Blessing wird durch diesen 
Tagesordnungspunkt über den Beitritt im Biotopenverbund durch die Gemeinde Wiernsheim 
verhandelt.

Anlage/n

 1 Antragsschreiben (öffentlich)
 2 Beschreibung Biotopenverbund LEV (öffentlich)
 3 Anschreiben an die Bürgermeister (öffentlich)



Katharina Flattich 
Stauferstraße 2 
75446 Wiernsheim 
 
Frank Bäuerle 
Sonnenhaldenhof 
75446 Wiernsheim-Iptingen 
 

Jörg Blessing 
Beim Hohen Kreuz 30 
75446 Wiernsheim 
 
Anja Sadler-Glos 
Rembrandtstraße 17 
75446 Wiernsheim 

 
 

Wiernsheim, den 24.11.2021 
 
Gemeinde Wiernsheim 
Herr Bürgermeister Karlheinz Oehler 
Hauptamtsleiter Christoph Huber 
Marktplatz 1 
75446 Wiernsheim 
 
 
Betreff: Selbstständiger Antrag von 4 Gemeinderät*innen an den Gemeinderat 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Oehler, sehr geehrter Herr Huber, sehr geehrte 
Gemeinderät*innen, 
 
meine 3 Kolleg*innen des Gemeinderats und ich bitten darum, dass in der 
kommenden (Dezember 2021) oder übernächsten (Januar 2022) Sitzung die 
Gemeindeverwaltung, Sie und alle verbleibenden Gemeinderät*innen umfassend 
von Frau Gellert über den Biotopenverbund informiert werden und danach im 
Gremium abgestimmt wird, ob die Gemeinde Wiernsheim diesem Verbund beitritt. 
 
Es ergeht folgender Antrag: 
Die Gemeinde Wiernsheim wird Mitglied im Biotopenverbund.  
Um ein umfassendes Bild dieses Biotopenverbundes zu erhalten und Fragen 
jedweder Art in diesem Zusammenhang zu klären, ist Frau Gellert vom LEV 
anwesend. 
 
Mit freundlichem Gruß, 

 
 
i. A. Katharina Flattich 
 
Anlagen 
Beschreibung Biotopenverbund LEV 
Anschreiben an die Bürgermeister 



Der Biotopverbund  
 

Was ist der Biotopverbund? 

Der Biotopverbund ist das Netzwerk der Natur. Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
sind miteinander vernetzt, sodass diese wandern und sich genetisch austauschen können.  
 

Warum brauchen wir den Biotopverbund? 

Wird dieses Netzwerk der Natur zu stark zerschnitten und beeinträchtigt, können sich Arten nicht mehr 
genetisch austauschen und es entstehen Inselpopulationen. Innerhalb dieser Populationen kann es zu 
Inzucht kommen und die Art kann auf längere Sicht in diesem Gebiet aussterben. Die Zerschneidung der 
einst zusammenhängenden Lebensräume ist ein Grund für den massiven Rückgang mancher Tier- und 
Pflanzenarten. In ganz Baden-Württemberg stehen zwischen 30% und 40% der Arten auf der Roten Liste. 
 

Was ist der gesetzliche Biotopverbund? 

Bereits seit 2002 ist der Biotopverbund im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Baden-Württemberg hat 
2015 eine landesweite Fachplanung für den Biotopverbund ergänzend in das Naturschutzgesetz 
aufgenommen. Laut dem Biodiversitätsstärkungsgesetz, das seit 31. Juli 2020 gilt, soll bis 2030 der 
funktionale Biotopverbund auf mindestens 15 % des Offenlandes der Landesfläche ausgebaut werden. 
Verschiedene Modellvorhaben laufen bereits oder sind abgeschlossen, wie zum Beispiel dem MOBIL 
(Modellregion Biotopverbund Markgräfler Land) oder der Modellgemeinde Calw.  

 
Biotopvernetzung vs. Biotopverbund 
Der Biotopverbund bezieht sich auf die komplette Fläche von Baden-Württemberg, ist nur in einer 
definierten Planungskulisse umsetzbar und der Fokus liegt auf wenig mobilen Arten wie Insekten oder 
Amphibien. Bei der Biotopvernetzung handelt es sich hingegen um kleinräumigere ökologische Planungen 
(meist von Kommunen) in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten. Diese wurde hauptsächlich vor ca. 
20 Jahren erstellt. Es besteht keine definierte Flächenkulisse. Die Umsetzung ist theoretisch überall möglich. 
Biotopvernetzungen können Teil des Biotopverbundes sein, müssen dies aber nicht.  
 
 

Was für Möglichkeiten ergeben sich hieraus für Kommunen? 

1. 90% Förderung für die Erstellung eines Biotopverbundplans - Planungssicherheit: 
vorausschauende Bauflächenentwicklung und Kenntnis über mögliche Ausgleichsflächen 

2. 70% Förderung der Maßnahmen über LPR-B:  
z.B. Heckenpflege, Revitalisierung von Streuobstbestände, Entfernung von Gehölz auf Wiesen  

3. Ökopunkte: Die übrigen 30% der Maßnahmenkosten können für Ökopunkte genutzt werden. 
4. Landschaftsbild, Erholungswert & Tourismus 

Der Enzkreis beherbergt eine einzigartige Kulturlandschaft mit vielen besonderen Tier- und 
Pflanzenarten. Diese sollten wir für uns und unsere Nachkommen bewahren.  

  
 

 
 
Frau Anja Gellert 
(Biotopverbundmanagerin) 
Östlichen Karl-Friedrich-Str. 58,  
75175 Pforzheim 
Email: anja.gellert@enzkreis.de 
Telefon: 07231 308 1884 

Der LEV hilf ihnen! 

Der LEV steht bei allen Fragen zum Biotopverbund, 
dem Planungsvorgang und bei der Umsetzung 
der Maßnahmen beratend zur Seite. Gerne können 
die Kommunen bei einem persönlichen / online 
Termin individuell beraten werden. 

 

 



  
 

Bankverbindung Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V. ∙ Sparkasse Pforzheim Calw 
IBAN: DE666500850008935793 ∙ BIC: PZHSDE66XXX 

 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

 

das Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hat Sie mit Schreiben vom 7. Juli 2020 über den 

Ausbau des landesweiten funktionalen Biotopverbundes und die hiermit verbundenen Fördermöglichkeiten 

für Kommunen informiert. Auf Grundlage des am 31. Juli 2020 in Kraft getretenen Biodiversitätsstärkungsge-

setzes soll bis 2030 der funktionale Biotopverbund auf mindestens 15 % des Offenlandes der Landesfläche 

ausgebaut werden. Den Kommunen kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Nach § 22 Abs. 2 NatSchG er-

stellen die Gemeinden Biotopverbundpläne oder passen ihre Landschafts- oder Grünordnungspläne entspre-

chend an. Um Ihnen bei der Planung und Umsetzung des Biotopverbunds unterstützend zur Seite zu stehen, 

wurden die Landschaftserhaltungsverbände (LEV) landesweit personell verstärkt. Daher möchte ich mich 

heute gerne bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Anja Gellert und ich bin seit Anfang dieses Jahrs im Enzkreis 

für den Biotopverbund zuständig. 

Das Schreiben des Ministeriums weist auf die neue Möglichkeit zur Förderung bei der Erstellung von Biotopver-

bundplänen mit bis zu 90 % über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) hin. Biotopverbundpläne liefern konkrete 

Maßnahmenflächen zur Entwicklung eines räumlich funktionalen Biotopverbunds. Darüber hinaus dienen die 

kommunalen Biotopverbundpläne als Grundlage für die Erstellung oder Fortschreibung von Landschaftsplä-

nen. Als Umsetzungsinstrumente für die in den Biotopverbundplänen ausgearbeiteten Maßnahmen kommen 

primär die LPR (Förderung bis zu 70 %) und für die übrigen 30 % das Ökokonto in Betracht.  

Um Ihnen die Suche nach Planungsbüros zu erleichtern, habe ich Ihnen eine Liste möglicher Planungsbüros in 

Baden-Württemberg, die Biotopverbundkonzeptionen erstellen, beigefügt. Auch der Antrag zur Förderung der 

Erstellung der Biotopverbundkonzeption durch LPR-E1 ist angehängt. 

 

Geschäftsstelle  
Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V. 
 
Östliche Karl-Friedrich-Straße 58 
75175 Pforzheim 
 
Anja Gellert 
Zimmer-Nr.: 129 
Telefon: 07231-308 1884 
E-Mail: anja.gellert@enzkreis.de 
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Das im Anhang beigefügte Muster-Leistungsverzeichnis (Muster-LV) soll Ihnen als Orientierung und Hilfestel-

lung für die Ausschreibung und Vergabe der Biotopverbundpläne dienen. Es enthält Informationen zur Me-

thodik und den zu erarbeitenden Inhalten der Pläne sowie zur Darstellung und Beschreibung von Maßnah-

menflächen. Hierdurch soll eine landesweit einheitliche Bearbeitung der Pläne sichergestellt werden. Im Mus-

ter-LV sind verschiedene optionale Positionen enthalten. Im Rahmen einer Beratung durch den LEV kann im 

Vorfeld der Ausschreibung geklärt werden, ob eine Beauftragung dieser Positionen notwendig oder zielfüh-

rend ist. Der Fachplan Landesweiter Biotopverbund stellt eine wesentliche Grundlage für die Erstellung der 

kommunalen Biotopverbundpläne dar. Zur Erstellung der Biotopverbundpläne ist der aktuell verfügbare Fach-

plan zu verwenden. 

Zur Förderung des Biotopverbundplans kann bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ein Antrag 

nach der LPR gestellt werden. Bei der Ausschreibung und Vergabe des Biotopverbundplans an einen externen 

Dienstleister sind die Kommunen an die geltenden Vergabeverfahren gebunden. Näheres regeln die beiden 

Verwaltungsvorschriften VergabeVwV (www.bi-medien.de/upload/VergabeVwV_BAWUe_Amts-

blatt_27032019_23972.pdf) und ergänzend die VwV Investitionsfördermaßnahmen öA (wm.baden-wuert-

temberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Dateien_Downloads/Wirtschaftsstandort/Beschaffung-

Land/24082020_VwV_Investitionsf%C3%B6rderma%C3%9Fnahmen_%C3%B6A.pdf). Die übliche Fristsetzung 

zur Antragstellung im Rahmen der LPR besteht für die Biotopverbundpläne in diesem und kommenden Jahr 

nicht. Das heißt die Anträge können jederzeit eingereicht werden. 

Sowohl bei Fragen zur Antragstellung als auch bei der Umsetzung der im Rahmen des Biotopverbundplans 

erarbeiteten Maßnahmen helfe ich Ihnen gerne weiter.  

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 



2021/036
Beschlussvorlage
öffentlich

Haupt- und Personalamt
Christoph Huber

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Änderung des Redaktionsstatut für das Amtsblatt

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt, das Redaktionsstatut gemäß beiliegendem Entwurf zu ändern 

Finanzielle Auswirkungen

-

Sachverhalt

Im derzeitigen Redaktionsstatut der Gemeinde Wiernsheim vom 27.07.2016 ist die 
Karenzzeit vor Wahlen mit einer Dauer von sechs Wochen vor der Wahl und vier 
Wochen nach der Wahl sowohl für Gemeinderatsfraktionen als auch für die örtlichen 
Parteien und Wählervereinigungen festgelegt.

Ein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Rechtsaufsichtsbehörde aktuell in
Bezug auf die Regelung nach der Wahl. Nach einer Wahl gibt es keine rechtliche Grundlage,
den Gemeinderatsfraktionen, örtlichen Parteien und Wählervereinigungen die Nutzung des
Amtsblattes für Veröffentlichungen zu verwehren, § 20 Abs. 3 Satz 3 GemO bezieht sich 
ausschließlich auf einen Zeitraum vor der Wahl. Um das Risiko einer unzulässigen 
Wahlbeeinflussung möglichst gering zu halten, empfiehlt die Rechtsaufsichtsbehörde eine 
Karenzzeit von 3 Monaten vor der Wahl für das Redaktionsstatut. 

Des Weiteren regt die Rechtsaufsicht an, auch gleich ein Zeitlimit für die Wahlwerbung ins 
Redaktionsstatut einzuarbeiten. Hier empfiehlt sich ein Zeitlimit von zwei Wochen, damit 
noch Zeit verbleibt, um auf eine unverhältnismäßige Anzeige zu reagieren.  

Demnach schlägt die Verwaltung die Änderung von Nr. 4.3 sowie das Einfügen von Nr. 5.4 
wie folgt vor (siehe auch Anlage): 

4.3. Sechs Wochen vor und vier Wochen nach einer Drei Monate vor einer Wahl werden 
Beiträge nicht mehr veröffentlicht, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu der 
Wahl haben.

5.4. Zwei Wochen vor einer Wahl werden Anzeigen aus Anlass von Wahlen (Wahlwerbung) 
nicht mehr veröffentlicht.

Anlage/n

 1 Entwurf Redaktionsstatut (öffentlich)



 

Gemeinde Wiernsheim 
Landkreis Enzkreis 

 
 

Redaktionsstatut 
für das Amtsblatt 

 
 

1. Amtsblatt 
 
1.1. Die Gemeinde gibt ein eigenes Amtsblatt heraus. Es führt den Titel 
 

„Amtsblatt der Gemeinde Wiernsheim“ 
 
1.2. Das Amtsblatt ist das Veröffentlichungsorgan der Gemeinde und dient der 

Unterrichtung der Einwohner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der 
Gemeinde. Es ist nicht Teil der Meinungspresse. Diesem besonderen Charakter des 
Amtsblattes ist bei allen Veröffentlichungen Rechnung zu tragen, auch im 
Anzeigenteil. 
 

1.3. Das Amtsblatt besteht aus einem amtlichen Teil und einem nichtamtlichen Teil, die 
zusammen den redaktionellen Teil bilden, sowie aus einem Anzeigenteil. 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil ist der Bürgermeister oder dessen Vertreter 
im Amt. Verantwortlich für den Teil „Was sonst noch interessiert“ und für den 
Anzeigenteil ist der Verlag.  
 
Redaktioneller Teil und Anzeigenteil sind zu trennen. 
 
 

2. Inhalt 
 

2.1. Im Amtsblatt werden nach Maßgabe dieser Richtlinien veröffentlicht:  
 

a. Amtliche Bekanntmachungen, Satzungen und Ausschreibungen der Gemeinde,  
 

b. sonstige Verlautbarungen oder Mitteilungen der Gemeinde, ihrer Organe, 
Einrichtungen und Behörden sowie sonstiger Stellen und öffentlich-rechtlicher 
Verbände, 
 

c. Stellungnahmen von politischen Parteien, Fraktionen, Wahllisten und 
Wählervereinigungen zu Angelegenheiten der Gemeinde sowie Ankündigungen 
und Berichte, 
 

d. Ankündigungen und Berichte von örtlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften 
des öffentlichen Rechts und von örtlichen Vereinen mit nicht 
erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung,  
 

e. Anzeigen 
 
2.2. Eine Veröffentlichung von Leserbriefen oder von sonstigen Äußerungen einzelner 

Personen erfolgt nicht, auch nicht in Form von Anzeigen gegen Entgelt. 
 
 
 
 
 



 

3. Allgemeine Grundsätze  
 

3.1. "Ankündigungen" im Sinne dieses Redaktionsstatuts sind Hinweise auf künftige 
Veranstaltungen oder Ereignisse. "Berichte" sind gedrängte Zusammenfassungen 
von Inhalt und/oder Verlauf stattgefundener Veranstaltungen oder Ereignisse. 
"Beiträge" sind Ankündigungen und sonstige redaktionelle Texte.  

 
3.2. Alle Veröffentlichungen müssen einen örtlichen Bezug haben. Sie müssen knapp und 

sachlich gefasst sein und dürfen keine Angriffe auf Dritte enthalten. Texte mit 
menschenverachtenden, rassistischen und/oder diskriminierenden Äußerungen sind 
ausgeschlossen. 

 
3.3. Alle Veröffentlichungen müssen in das vom Verlag zur Verfügung gestellte CMS-

System eingestellt werden. Die Freigabe erfolgt durch die Gemeindeverwaltung. 
 
3.4. Redaktionsschluss ist in der Regel mittwochs, 10.00 Uhr. In Wochen mit Feiertagen 

verschiebt sich der Redaktionsschluss auf den vorausgehenden Werktag. Beiträge, 
die später eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 
3.5. Die Zeilenanzahl einer Veröffentlichung muss sich pro Ausgabe in einem vertretbaren 

Rahmen befinden. Pro Veröffentlichung und Ausgabe dürfen max. 2 Bilder 
veröffentlicht werden. Der Einreicher von Bildern hat sicherzustellen, dass Rechte 
des Fotografen oder Urhebers nicht verletzt werden. 

 
3.6. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck von 

Beiträgen kann, auch wenn diese dem Redaktionsstatut entsprechen, nur erfolgen, 
soweit der übliche Umfang des redaktionellen Teils dies noch zulässt. 

 
 
4. Politische Parteien, Fraktionen, Wahllisten und Wählervereinigungen  

 
4.1. Veröffentlichungsberechtigt  

 im Sinne von Ziffer 2.1 Buchstabe c) sind zugelassene politische Parteien, Fraktionen 
und Wählervereinigungen, die auf örtlicher Ebene organisiert sind (Ortsverbände). 
Der Ortsverband muss seinen Sitz in der Gemeinde haben. Diese Voraussetzungen 
sind auf Verlangen durch Vorlage von Satzung, Statuten o.ä. nachzuweisen. 

 im Sinne von Ziffer 2.1 Buchstabe c) sind Wahllisten, als temporäre 
Zusammenschlüsse von Bürgern zum Zwecke der Bildung einer Wahlliste für 
Kommunalwahlen. 

 
4.2. Zulässig sind Beiträge, die sich auf die Darstellung der eigenen Ziele, Vorstellungen 

und Projekte beschränken. Sie dürfen weder gegen die Gemeinde gerichtet sein noch 
Angriffe auf Dritte enthalten. Im Übrigen gilt Ziff. 3. 

 
4.3. Sechs Wochen vor und vier Wochen nach einerDrei Monate vor einer Wahl werden 

Beiträge nicht mehr veröffentlicht, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu 
der Wahl haben. 
 
 

5. Wahlwerbung 
 

5.1. Die Veröffentlichung von Anzeigen aus Anlass von Wahlen, an denen die Bürger der 
Gemeinde beteiligt sind (Wahlwerbung), ist zulässig.  
 

5.2. Veröffentlichungsberechtigt sind die zur Wahl zugelassenen Parteien und 
Gruppierungen sowie die Wahlbewerber selbst. 



 

 
5.3. Wahlwerbung darf weder gegen die Gemeinde gerichtet sein noch Angriffe auf Dritte 

enthalten.  
 
5.4. Zwei Wochen vor einer Wahl werden Anzeigen aus Anlass von Wahlen 

(Wahlwerbung) nicht mehr veröffentlicht. 
 

6. Bürgerentscheide 
 

6.1. Hat der Gemeinderat einen Bürgerentscheid beschlossen oder die Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens festgestellt, können Beiträge nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen veröffentlicht werden. 

 
6.2. Bei einem Bürgerbegehren (§ 21 Abs. 3 Gemeindeordnung) steht dasselbe Recht 

auch der Initiative zu, die die Durchführung des Bürgerentscheids veranlasst hat.  
 
6.3. Die Grundsätze der Ziffern 3 und 4 sind auch hier zu beachten.  

 
 
7. Inkrafttreten  

 
Dieses Redaktionsstatut tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung in Kraft. 
 

 

Ausgefertigt! 

 

 

Wiernsheim, den 

 

 

 

_________________ 

Karlheinz Oehler 

Bürgermeister 

 



2021/039
Beschlussvorlage
öffentlich

Bürger- und Ordnungsamt
Saskia Tsirogiannis

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Feuerwehr Wiernsheim, Abteilung Iptingen
- Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeug (LF10)

Beschlussvorschlag

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines neuen Löschgruppenfahr-
zeug LF10 für die freiwillige Feuerwehr, Abteilung Iptingen, zu veranlassen.

2. Der Vergabe der Ausschreibung an einen externen Dienstleister wird zugestimmt. 
3. Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 450.000 EUR werden in den Haus-

haltsjahren 2022 – 2024 aufgeteilt bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Ca. 450.000 EUR

Sachverhalt

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG) hat jede 
Gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige 
Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Der Feuerwehrbedarfsplan 2018 – 
2022, den der Gemeinderat zum 18.07.2018 einstimmig verabschiedet hat, enthält wesentli-
che Angaben für die Beschreibung der feuerwehrtechnisch relevanten örtlichen Verhältnisse 
(Gefährdungsanalyse) und bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer für 
einen geordneten Lösch- und Rettungseinsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr.
 
Dieser Bedarfsplan, der in enger Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister (KBM) entstand, 
wurde sodann vom Landratsamt mit Schreiben vom 31.07.2018 genehmigt. Diese Genehmi-
gung ist Grundlage für etwaige Zuschüsse aus dem Fördertopf Z-Feu.

Auf Grundlage des o.g. Feuerwehrbedarfsplans soll im Januar 2022 durch das Ordnungsamt 
ein Antrag auf Zuwendung für ein Feuerwehrfahrzeug, Typ Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeug (HLF) gestellt werden. In Absprache mit KBM Herrn Sorg wurde besprochen, ob alter-
nativ ein Löschgruppenfahrzeug mit zusätzlicher Beladung zur technischen Hilfeleistung be-
antragt werden soll. Dies wurde seitens des KBM empfohlen. Als zuwendungsfähige Ausga-
ben liegen dem Antrag Kosten in Höhe von 450.000 EUR zu Grunde. Diese Kostenschät-
zung setzt sich aus dem Basisfahrzeug sowie dem feuerwehrspezifischen Aufbau zusam-
men. 
Das derzeit bei der Abteilung Iptingen im Einsatz befindliche Löschgruppenfahrzeug ist im 
Jahr 1992 gebaut worden und weist technische Mängel auf, weshalb regelmäßig größere 
Reparaturen durchgeführt werden müssen. Darüber hinaus wird seitens des KBM empfoh-
len, das Fahrzeug spätestens nach 30 Jahren auszutauschen.

Der Zuwendungsbescheid wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres erteilt werden und wird 
unwirksam, wenn die Maßnahme nicht innerhalb von 10 Monaten begonnen (Aufnahme des 
Vergabeverfahrens) wird. Es kann von einer Förderung in Höhe von insgesamt 92.000 Euro 
ausgegangen werden.



Aus Sicht der Verwaltung ist die Beschaffung des o.g. LF10 unerlässlich, da ein funktions-
tüchtiges Löschgruppenfahrzeug einsatztaktisch zwingend benötigt wird. Die Maßnahme 
steht im Einklang mit dem Bedarfsplan, die Ersatzbeschaffung ist auch aus tatsächlichen 
Gründen geboten, die Fördergelder werden gesichert und Haushaltsmittel sind in der mittel-
fristigen Finanzplanung vorgesehen. 

Die Ausschreibung des LF10 muss in Form eines offenen, europaweiten Vergabeverfahrens 
nach EG VOL/A erfolgen. Dabei handelt es sich um ein komplexes Verfahren, das auf der 
einen Seite rechtssicher durchzuführen ist und auf der anderen Seite für die Verwaltung 
einen enormen Zeitaufwand bedeutet. Andere Kommunen lassen sich daher bei solchen 
Verfahren in der Regel durch einen externen Dienstleiter unterstützen. Eine externe Vergabe 
hat sich auch im Rahmen der Ausschreibung des LF Pinache bewährt.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, die Ausschreibung des LF10 für die Abtei-
lung Iptingen an einen erfahrenen externen Dienstleister zu vergeben. Entsprechende Ange-
bote werden derzeit eingeholt.

Anlage/n
Keine



2021/040
Beschlussvorlage
öffentlich

Bürger- und Ordnungsamt
Saskia Tsirogiannis

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Feuerwehr Wiernsheim, Abteilung Wiernsheim
- Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (MTW)

Beschlussvorschlag

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines neuen Mannschaftstransport-
wagens für die Feuerwehr, Abteilung Wiernsheim, zu veranlassen.

2. Einer eventuellen Vergabe der Ausschreibung an einen externen Dienstleister wird zuge-
stimmt. 

3. Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 EUR werden anteilig in den Haus-
haltsjahren 2022 und 2023 bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Ca. 65.000 EUR

Sachverhalt

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG) hat jede 
Gemeinde auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige 
Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Der Feuerwehrbedarfsplan 2018 – 
2022, den der Gemeinderat zum 18.07.2018 einstimmig verabschiedet hat, enthält wesentli-
che Angaben für die Beschreibung der feuerwehrtechnisch relevanten örtlichen Verhältnisse 
(Gefährdungsanalyse) und bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer für 
einen geordneten Lösch- und Rettungseinsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr. 

Dieser Bedarfsplan, der in enger Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister (KBM) entstand, 
wurde sodann vom Landratsamt mit Schreiben vom 31.07.2018 genehmigt. Diese Genehmi-
gung ist Grundlage für etwaige Zuschüsse aus dem Fördertopf Z-Feu.

Auf Grundlage des o.g. Feuerwehrbedarfsplans soll durch das Ordnungsamt im Januar 2022 
ein Antrag auf Zuwendung für ein Feuerwehrfahrzeug, Typ Mannschaftstransportwagen 
(MTW) bis 3,5 t, gestellt werden. Als zuwendungsfähige Ausgaben sollen diesem Antrag 
Kosten in Höhe von 65.000 EUR zu Grunde gelegt werden. Diese Kostenschätzung setzt 
sich aus dem Basisfahrzeug (regulärer Kastenwagen für 8-Mann-Besatzung) sowie dem 
feuerwehrspezifischen Aufbau (feuerwehrspezifischer Aufbau, insb. Funk und Signalanlage) 
zusammen. 

Der derzeit bei der Abteilung Wiernsheim im Einsatz befindliche Mannschaftstransportwagen 
wurde 2003 gebaut und weist derzeit einen Kilometerstand von knapp 300.000 Kilometern 
auf. Durch die verschleißbedingten Mängel wurde die letzte Hauptuntersuchung nicht be-
standen. Das Fahrzeug insgesamt wurde in den letzten Jahren fehleranfällig und müsste 
perspektivisch vollständig ersetzt werden. 



Der MTW wird einsatztaktisch für das vorherige Ausrücken des Einsatzleiters als Führungs-
fahrzeug benötigt. Die MTWs in der Gemeinde sind darüber hinaus für das Nachrücken wei-
terer Feuerwehrleute zur Einsatzstelle unerlässlich. Ferner ist es substanzielle Vorausset-
zung für unsere sehr aktive Jugendfeuerwehr.

Aus Sicht der Verwaltung ist die Beschaffung des o.g. MTW unerlässlich, da ein funktions-
tüchtiger Mannschaftstransportwagen im Einsatz zwingend benötigt wird. Die Maßnahme 
steht im Einklang mit dem Bedarfsplan, die Ersatzbeschaffung ist auch aus tatsächlichen 
Gründen geboten, die Fördergelder werden gesichert und Haushaltsmittel sind in der mittel-
fristigen Finanzplanung vorgesehen. 

Anlage/n
Keine



2021/050
Beschlussvorlage
öffentlich

Haupt- und Personalamt
Christoph Huber

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Angebot zur Durchführung eines Vergabeverfahrens „Sanierung 
und Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiernsheim-Iptingen"

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung das Angebot der Firma LBBW Immobilien und 
Kommunalentwicklung GmbH - Vergabeverfahren nach VgV Verhandlungsvergabeverfahren 
zur Vergabe von Generalplanungsleistungen für Architekten und Fachingenieure für 
Tragwerk, HLS, Elektro „Sanierung und Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiernsheim-Iptingen" 
anzunehmen 

Finanzielle Auswirkungen

Vorbereitung des Verfahrens (VgV) nach tatsächlichen Aufwand entsprechend 
den aktuellen Stundensätzen der KE

Durchführung (7 Bieter) 16.000,00 € (netto)
Formale und inhaltliche Vorprüfung der 
Bieterunterlagen (bis 7 Bieter) 
(für jeden weiteren Bieter 1700,- €)

19.000,00 € (netto)

Dokumentation des Verfahrens / 
Verfahrensabschluss

7.000,00 € (netto)

Optionale / Besondere Leistungen nach tatsächlichen Aufwand entsprechend 
den aktuellen Stundensätzen der KE

Für weitere Informationen wird auf Nr. 2 Honorar des Angebotes in der Anlage verwiesen.

Sachverhalt

Das ursprüngliche Angebot der Firma LBBW Immobilien und Kommunalentwicklung GmbH 
konnte leider aufgrund neuer Gegebenheiten nicht mehr umgesetzt werden. Aus diesem 
Grund wurde der Tagesordnungspunkt 4 in der vorherigen Sitzung des Gemeinderates vom 
08.12.2021 abgesetzt. Der Verwaltung liegt nun ein neues Angebot vor, mit welchem auch 
gleich die Generalplanungsleistungen ausgeschrieben werden.

Anlage/n

 1 Angebot KE (öffentlich)
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Vergabeverfahren nach VgV Angebot 

Verhandlungsvergabe für die Vergabe von Generalplanungsleistungen 

„Sanierung und Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiernsheim-Iptingen" - Gemeinde Wiemsheim 

1 Vorbemerkung 

Die Gemeinde Wiernsheim beabsichtigt die Sport- und Mehrzweckhalle im Ortsteil Wiemsheim-Ip-

tingen grundlegend zu sanieren bzw. instand zu setzen. 

Das aus den Daten der Machbarkeitsstudie ermittelte Honorar für die zu addierenden Planungsleis-

tungen liegt klar obhalb des ab 01.01.2022 gültigen Schwellenwerts von 215.000 Euro. 

Nach vorrausgegangenen Beratungen mit der Verwaltung ist eine Einzelvergabe der Architekten 

und Fachplanerleistungen zwar grundsätzlich möglich, aber mit Blick auf zeitlich begrenzte Förder-

programm sehr zeitaufwendig. Wesentlich wichtiger für die Entscheidung das Projekt mit einem Ge-

neralplaner zu realisieren sind die sehr vielschichtigen Sanierungsmaßnahmen, die einen unmittel-

baren gemeinsamen Beginn aller Fachplaner und ein eingespieltes Team verlangen. Anzubieten 

sind die Fachingenieurleistungen von Architekten, Tragwerksplaner, Technische Ausrüstung 

(HLS, E) und Brandschutz 

Wir empfehlen für die Vergabe der o.g. Leistungen im Verhandlungsvergabeverfahren ohne Teil-

nahmewettbewerb durchzuführen, da der Markt aktuell sehr angespannt ist. Das bedeutet, dass 

alle Bewerber, die die formalen Zulassungskriterien erfüllen automatisch Bieter sind und am Ver-

handlungsverfahren (Bietergespräche) teilnehmen. 

Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich über eine Vergabeplattform in Zusammenarbeit mit der 

Verwaltung und KE bearbeitet. 

Für die Durchführung und Betreuung des Vergabeverfahrens unterbreiten wir Ihnen auf der Basis 

Ihrer Anfrage folgendes Leistungs- und Honorarangebot: 

Leistungsbild der KE 

1.1 Vorbereitung 

■ Ermittlung der Rahmenbedingungen des Verfahrens nach VwV, UVgO 
■ Auswertung und Zusammenstellung vorhandener Unterlagen 
■ Zusammensetzung des Verhandlungsgremiums in Abstimmung mit der Gemeinde 

■ Gesamtterminplanung in Abstimmung mit der Gemeinde 
■ Darstellung der Kosten des Verfahrens 

1.2 Durchführung 

■ Erstellen der Ausschreibung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
■ Erstellung der Zulassungs- und Zuschlagskriterien und deren Gewichtung in Zusam-

menarbeit mit der Gemeinde 

Erstellung der Vergabeunterlagen auf die einzelnen Fachplanerleistungen bezogen 

KE 3 



Vergabeverfahren nach VgV Angebot 

Verhandlungsvergabe für die Vergabe von Generalplanungsleistungen 

„Sanierung und Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiemsheim-Iptingen" - Gemeinde Wiemsheim 

■ Betreuung Verhandlungsgremiums 
■ Abstimmung aller Unterlagen mit dem Verhandlungsgremium im Rahmen einer Vor-

besprechung (s. Ziff. 2.5 - optional) 
■ Einrichten des Projektes auf einer e-Vergabeplattform 
■ Bereitstellung der Vergabeunterlagen in Zusammenarbeit mit der Vergabestelle auf 

einer e-Vergabeplattform 

■ Durchführung einer Ortsbegehung mit den Bietem 

■ Korrespondenz und Beantwortung von Fragen seitens der Bieter über e-Vergabe-

plattform 
■ Erstellung der Bewertungsmatrix 
■ Vorbereitung und Moderation der Bietergespräche 
■ Protokollierung der Bietergespräche durch eine Rechtsanwältin der LBBW-Immobi-

lien — empfohlen, (s. Ziff. 2.5 - Sonderleistungen) 
■ Mitwirkung bei der Erstellung des Ergebnis-Protokolls über den Ablauf der Bieterge-

spräche 

1.3 Vorprüfung der Bieterunterlagen 

■ Annahme der Bieterunterlagen 
■ Submissionstermin / Prüfung der Bieterunterlagen auf Vollständigkeit 
■ Auswertung und Dokumentation der eingegangenen Bieterunterlagen ! Angebote 

1.4 Dokumentation des Verfahrens / Verfahrensabschluss 

■ Mitteilung der Auftragsvergabe an die Bieter 
■ Dokumentation der Verfahrensschritte fortlaufend auf Vergabeplattform 

■ Zusammenstellung von Verfahrensvermerken, Beschlüssen etc. 

1.5 Optionale / Besondere Leistungen 

■ Digitale Bearbeitung und Zusammenstellung der Unterlagen für die e-Vergabe 
■ regelmäßige Überprüfung der Status auf der Vergabeplattform 
■ Bearbeitung von Rückfragen, Nachforderungen bzw. Rügen (VgV) 
■ Durchführung einer Ortsbegehung mit den Bietem (s. 2.2) 

■ Vorstellung der Ausschreibung im Gemeinderat 
■ Präsentation der Ergebnisse im Gemeinderat 
■ Protokollierung der Bietergespräche durch eine Rechtsanwältin der LBBW-Immobi-

lien — empfohlen 
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Vergabeverfahren nach VgV 

Verhandlungsvergabe für die Vergabe von Generalplanungsleistungen 

„Sanierung und Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiernsheim-Iptingen" - Gemeinde Wiemsheim 

2 Honorar 

Die Leistungen nach Ziffer 2 für das Vergabeverfahren bieten wir wie folgt an: 

Angebot 

nach tatsächlichen Aufwand 
2.1 Vorbereitung des Verfahrens (VgV) entsprechend den aktuellen 

Stundensätzen der KE 

2.2 Durchführung (7 Bieter) 16.000,00€ 

2.3 Formale und inhaltliche Vorprüfung der Bieterunter-
lagen (bis zu 7 Bieter) 

- (für jeden weiteren Bieter 1700,- €) 
19.000,00 € 

2.4 Dokumentation des Verfahrens / Verfahrensabschluss 7.000,00 € 

nach tatsächlichen Aufwand 
2.5 Optionale / Besondere Leistungen entsprechend den aktuellen 

Stundensätzen der KE 

Die Pauschalhonorare beinhalten 6 % Nebenkosten, die gesetzliche Mehrwertsteuer ist zusätzlich 

zu entrichten. 

In den unter Ziffer 2.1 bis 2.3 genannten Honoraren sind 1 Sitzungstermin mit dem Gemeinderat 

und ein Sitzungstermin mit dem Gremium (Bietergespräche) sowie 1 Besprechungstermin mit der 

Verwaltung mit 2-3 Personen der KE enthalten. 

Weitere Besprechungs-/Sitzungstermine werden nach tatsächlichem Aufwand zu den Stundensät-

zen der KE In Rechnung gestellt. 

Die unter Ziffer 2.5 — Optionale / Besondere Leistungen — genannten Sonderleistungen übernimmt 

die KE nach Abstimmung mit der Gemeinde Wiemsheim. Sie werden auf der Basis der aktuellen 

Stunden-sätze zuzüglich 6 % Nebenkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Rechnung 

gestellt. 

Arbeiten der Projektassistenz werden pauschal mit 15 % der geleisteten Projektleiter- und Sachbe-

arbeiterstunden mit dem Stundensatz für Projektassistenz abgerechnet. 

Die Stundensätze werden entsprechend der Entwicklung des TVÖD angepasst. 

Die Stundensätze betragen derzeit: 

Geschäftsleitung/Senieoberater 138,30€ 

Projektleiter/innen 109,90€ 

Sachbearbeiterlinnen 86,00€ 

Projektassistenz 56,90€ 
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Vergabeverfahren nach VgV Angebot 

Verhandlungsvergabe für die Vergabe von Generalplanungsleistungen 

„Sanierung und Umbau der Kreuzbachhalle" in Wiernsheim-Iptingen" - Gemeinde Wiemsheim 

In der vorgenannten Vergütung sind die gewöhnlichen Nebenkosten (Post- und Fernsprechgebüh-

ren) sowie die Reisekosten bereits enthalten. 

2.1 Optionale / Besondere Leistungen 

■ Erstellung eines Bekanntmachungstextes (regionale Printmedien) 

■ Bearbeitung von Nachforderungen bzw. Rügen (VgV) 
■ Bearbeitung von Rückfragen über die e-Vergabeplattform 
■ Digitale Bearbeitung und Zusammenstellung der Unterlagen für die e-Vergabe 

■ Ortstermin Begehung mit den Bietern (s. 2.3.1) 
■ Protokollführung der Biätergespräche mit Unterzeichnung durch eine juristische 

Fachkraft der LBBW-Immobilien 
■ Präsentation der Ergebnisse im Gemeindetrat 

Sonstige und außergewöhnliche Nebenkosten sind im Honorarsatz nicht enthalten, so z. B. die Be-

schaffung von Planunterlagen und ihre Ergänzung auf den neuesten Stand, Fertigungen von Plä-

nen und Broschüren. Diese Kosten werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Darüber hinaus können Kosten für Foto-, Druck- und Vervielfältigungsarbeiten, Broschüren, Zei-

tungsanzeigen, Miete für Räumlichkeiten, Verpflegungskosten entstehen. 

Alle notwendigen Unterlagen werden von der Gemeinde Wiernsheim zur Verfügung gestellt oder 

beschafft. 

3 Bearbeitung 

Zur Bearbeitung des Auftrages wird Herr Dipl. Ing. Lutz Fricke als Projektansprechpartner benannt. 

4 Termin 

Die KE wird nach Auftragserteilung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wiemsheim einen ver-

bindlichen Terminplan für das Verfahren erstellen. 

An dieses Angebot sehen wir uns bis zum 28.Februar 2022 gebunden. 

Stuttgart, 13. Dezember 2021 

i. A. Lutz Fricke 
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2021/043
Beschlussvorlage
öffentlich

Bauamt
Alexander Hornstein

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Vergabe Jahresauftrag Tiefbau 2022
Erd-, Rohrlege- und Straßenbauarbeiten für Reparaturen

Beschlussvorschlag

Vergabe des Jahresauftrags an Egon Boger, Dipl-Ing (FH) Bauunternehmung

Finanzielle Auswirkungen

Es erfolgen kleinere Einzelrechnungen die zu unterschiedlichen HH-Stellen gehören.

Bei der Auftragssumme handelt es sich um eine vorläufige Summe abhängig der tatsächlich 
benötigten bzw. abgerufenen Einsätzen. 

Sachverhalt

Anlage/n

 1 Vergabebericht (öffentlich)
 2 Vergabevorschlag (nichtöffentlich)





2021/045
Beschlussvorlage
öffentlich

Finanzverwaltung
Florian Wessinger

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Entscheidung) 22.12.2021 Ö

Bevorratungsbeschluss Gebühren-Kalkulation 
Schmutzwasserbeseitigung / Niederschlagswasserbeseitigung

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt die geplante Vorgehensweise zur Kenntnis und stimmt dieser zu. 
Nach abschließender Erstellung der Gebührenkalkulation erfolgt die Beschlussfassung über 
die Änderung und Bekanntmachung der Abwassersatzung rückwirkend zum 01.01.2022. 

Dieser Beschluss wird anschließend nach § 1 Abs. 5 DVO GemO BW verkündet 
(Notbekanntmachung). 

Finanzielle Auswirkungen

Siehe unten. 

Sachverhalt

Die Gemeinde Wiernsheim ist rechtlich verpflichtet, ihre zentralen Abwassergebühren 
(Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) für das Jahr 2022 neu zu kalkulieren. 

Dies bedarf einer Gebührenkalkulation, die extern erstellt wird und eine umfangreiche 
Zuarbeit durch die Verwaltung erfordert. Aufgrund Personalwechsels können die zur 
Kalkulation benötigten Unterlagen nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt und infolgedessen 
die Gebührenkalkulation 2022 nicht mehr im laufenden Kalenderjahr erstellt werden. Auch 
die Beschlussfassung über die neuen Gebührensätze kann erst im kommenden Jahr 
erfolgen. 

Es ist vorgesehen, diese Beschlussfassung im ersten Quartal 2022 vorzunehmen. Die 
Satzung wird demnach rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft gesetzt. Die Verwaltung weist 
darauf hin, dass sich daraus Erhöhungen der Gebührensätze ergeben könnten. 

Falls es zu Gebührenerhöhungen kommt, könnte diese für die zentrale 
Schmutzwassergebühr bis zu 0,15 €/m³ (von bisher 2,13 €/m³ auf bis zu 2,28 €/m³) sowie für 
die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung bis zu 0,10 €/m² (von bisher 0,30 €/m² auf bis 
zu 0,40 €/m²) betragen, die für die ab dem 01.01.2022 in Anspruch genommenen Leistungen 
gültig wären.

Die Kalkulation kann jedoch auch gleichbleibende oder zu senkende Gebühren zur Folge 
haben. 

Anlage/n
Keine



2021/042
Beschlussvorlage
öffentlich

Finanzverwaltung
Florian Wessinger

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Gemeinderat (Kenntnisnahme) 22.12.2021 Ö

Annahme von Spenden durch die Gemeinde

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat möge den Sachvortrag zur Kenntnis nehmen und gem. § 78 Abs. 4 GemO 
beschließen, dass die oben genannten Spenden endgültig angenommen werden können.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe unten.

Sachverhalt

Aufgrund des neugefassten § 78 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 die „Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen“ beschlossen. Demnach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen, wobei die 
Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ausschließlich dem 
Bürgermeister vorbehalten bleibt. Über die endgültige Annahme oder Vermittlung 
entscheidet letztlich der Gemeinderat.

Der Gemeindekasse wurden nachfolgende Zuwendungen angekündigt:

• 29.11.2021 1.293,00 € Materialkosten für eine Sitzbank in Iptingen (zweckgeb.)
Von: Eckhardt Häußermann, Iptingen

• 08.12.2021 11.000,00 € Förderung Audioguidesystem für das
Kaffeemühlenmuseum (zweckgebunden)
Von: Rolf-Scheuermann-Stiftung

Es handelt sich bei dieser Zuwendung um die erste Tranche. Die zweite Tranche ist 
für das Jahr 2022 angekündigt.

Anlage/n
Keine
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